
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1990/6/27 V200/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1990

Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art139 Abs1 / Individualantrag

Rechtssatz

Zurückweisung des Individualantrags auf Aufhebung der von der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Kuchl am

22.8.1989 beschlossenen von der Salzburger Landesregierung mit Bescheid vom 6.3.1990 aufsichtsbehördlich

genehmigten und in der Zeit zwischen dem 28.3. und dem 17.4.1990 kundgemachten Verordnung ZEAP 030/0-32/1990

über die Abänderung des Flächenwidmungsplanes für den Bereich "Brennho>ehen" mangels Legitimation; kein

unmittelbarer Eingri@ in die Rechtssphäre der Nachbarn durch einen für ein Nachbargrundstück geltenden

Flächenwidmungsplan
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